
Vollzug derWassergesetze;
1. Antrag auf Erteilung einer Bewilligung für das Zutagefördern und Ableiten von

Grundwasser aus dem Brunnen Sonnen auf dem Grundstück FI.Nr. 2515, Gemarkung
und Gemeinde Prutting
Antragsteller: Gemeinde Prutting

2. Erlass der Verordnung des Landratsamtes Rosenheim über das Wasserschutzgebiet im
Gemeindegebiet Prutting, Landkreis Rosenheim, zum Schutz des Brunnens Sonnen für
die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Prutting

Bekanntmachung

Die Gemeinde Prutting beantragte am 22.05.2023 für den neuen Brunnen Sonnen die Erteilung einer

Bewilligung gemäß 88 8 und 10 des Wasserhaushaltsgesetzes -WHG - in der Fassung der

Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGB I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023
(BGBI 2023 | Nr. 176 vom 06.07.2023).

Die Gewässerbenutzungen sollen im folgenden Umfang ausgeübt werden:

Das Landratsamt Rosenheim beabsichtigt außerdem, aufgrund $ 51 des Wasserhaushaltsgesetzes
-WHG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl | S. 2585), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl 2023 I Nr. 176 vom 06.07.2023), in Verbindung mit Art. 63 und 73 des

Bayerischen Wassergesetzes -Bay\WG - (BayRS 753-1-UG), die Verordnung über das Wasserschutz-
gebiet im Gemeindegebiet Prutting (Landkreis Rosenheim) für die öffentliche Wasserversorgung der
Gemeinde Prutting aus dem oben genannten Brunnen zu erlassen.

Die Grenzen des Schutzgebietes sind aus dem als Anlage beigefügten Lageplan ersichtlich.

Zu dem Vorhaben hat das Landratsamt Rosenheim bereits die Stellungnahme des Wassemwirt-
schaftsamtes Rosenheim eingeholt. Dies hat dem Vorhaben mit Auflagen zugestimmt.

Folgende Fachbehörden und sonstige Betroffene werden zeitgleich um Stellungnahme gebeten:
Staatliches Gesundheitsamt, Untere Naturschutzbehörde, Kreisbauamt und Hoch- und Tiefbau beim
Landratsamt Rosenheim, Bergamt Südbayern und Höhere Landesplanungsbehörde bei der

Regierung von Oberbayern, Bayer. Landesamt für Umwelt, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Rosenheim, Bayerischer Bauernverband sowie Bayernwerk Netz GmbH.

Auf dem Grundstück FI.Nr. 2515
Pruttingder Gemarkung und Gemeinde

aus dem Brunnen Sonnen
bis zu max. 20 l/s

bis zumax. 1.000 m?/d
31.000 m?/Monat

bis zu max. 52.000 m?/50 Tage
und bis zu max. 250.000 m?/a




